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Beschluss vom 12. Mai 2015

in Sachen

A. AS.

Gesuchstellerin und Beschwerdefihrerin

vertreten durch Rechtsanwaltin lic. iur. X.

gegen

Gesuchsgegnerin und Beschwerdegegnerin

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y.

betreffend Rechtsoffnung

Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichts Audienz am Bezirksgericht
Zirich vom 11. Dezember 2014 (EB141713-L)



Erwagungen:

Sachverhalt und Prozessgeschichte

Die Parteien haben am 30. Dezember 2010 in C.__ | Turkei, einen Kauf-
vertrag Uber einen Ring abgeschlossen (Urk. 5/1). Die Gesuchstellerin und
Beschwerdefuhrerin (fortan Gesuchstellerin) verlangt im vorliegenden Ver-
fahren gestitzt auf diesen Kaufvertrag Rechtsoffnung fur den vereinbarten
Kaufpreis von € 14'500 (entsprechend Fr. 17'640.—).

Mit Urteil vom 11. Dezember 2014 wies die Vorinstanz das Rechtsoffnungs-
begehren infolge offensichtlicher Unbegrindetheit ohne Einholung einer
Stellungnahme der Gegenseite ab (Urk. 9). Dagegen erhob die Gesuchstel-

lerin innert Frist Beschwerde (Urk. 8).

Die von Rechtsanwalt lic. iur. Y. im Namen der Gesuchs- und Be-
schwerdegegnerin eingereichte Beschwerdeantwort datiert vom 5. Septem-
ber 2013 (Urk. 17). Da von Rechtsanwalt lic. iur. Y. keine glltige Voll-
macht im Recht liegt und eine solche auch innert der mit Verfiugung vom
17. April 2015 angesetzten Frist nicht nachgereicht wurde, gilt die Eingabe

androhungsgemass als nicht erfolgt (Urk. 18).

Vorbemerkungen

Neue Antrage, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind
im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Dies wird
mit dem Charakter der Beschwerde begrundet, die sich als ausserordentli-
ches Rechtsmittel im Wesentlichen auf die Rechtskontrolle beschrankt und
nicht das erstinstanzliche Verfahren fortsetzen soll. Das Novenverbot ist um-
fassend und gilt sowohl fir echte wie auch fir unechte Noven (Frei-
burghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenbohler/ Leuenberger [Hrsg.],

a.a.0,, N 3 f. zu Art. 326). Das von der Gesuchstellerin im Rahmen der Be-



schwerde eingereichte Original des Kaufvertrages ist fur das vorliegende
Verfahren daher unbeachtlich (Urk. 13/13).

Auf die Parteivorbringen wird im Folgenden nur insoweit eingegangen, als
dies fir die Entscheidfindung notwendig ist.

Materielles

Die Vorinstanz wies das Rechtséffnungsbegehren mit der Begrindung ab,
die Forderungsberechtigung der als Rechtsoffnungsklagerin auftretenden
Glaubigerin sei zweifelhaft. Die Bezeichnung der Glaubigerschaft im Kauf-
vertrag stimme nicht mit derjenigen im Rechtsoffnungsgesuch Uberein.
Uberdies wahle die Gesuchstellerin in der Korrespondenz mit der Gesuchs-
gegnerin immer wieder andere Glaubigerbezeichnungen. Die angebliche
Glaubigerin unterlasse es trotz der Vielzahl an Bezeichnungen, die Unsi-
cherheit hinsichtlich der Aktivlegitimation zu thematisieren. Der anwaltlich
vertretenen Gesuchstellerin kdnne damit der Vorwurf der prozessualen Un-
sorgfalt nicht erspart bleiben, weshalb die Ansetzung einer Nachfrist zur
Verbesserung des Mangels unzuldssig sei. Im Ubrigen komme die Anset-
zung einer Nachfrist bei Missachtung von Vorschriften von Art. 221 ZPO oh-
nehin nicht in Frage (Urk. 9 S. 2-4).

Der Glaubiger, der Rechtsoffnung verlangt, muss identisch sein mit dem in
der Schuldanerkennung und auf dem Zahlungsbefehl genannten Glaubiger
und muss als natirliche oder juristische Person identifizierbar sein (BSK-
SchKG [|-Staehelin, Art. 82 N 67). Bestehen Zweifel Uber die Identitat des
Betreibenden mit dem Berechtigten, so ist die Rechtsoéffnung zu verweigern
(Stucheli, Die Rechtséffnung, Diss., Zlrich 2000, S. 169 f.).

Im vorliegenden Fall tritt die A.__ A.S als Rechtsoffnungsklagerin auf
(vgl. Urk. 1). Dies stimmt mit der Glaubigerbezeichnung auf dem Zahlungs-
befehl vom 19. August 2014 dberein (Urk. 3). In dem als provisorischer
Rechtsoffnungstitel eingereichten Kaufvertrag vom 30. Dezember 2010 (Urk.

5/1) ist die Glaubigerbezeichnung aufgrund der Tatsache, dass es sich um



eine Kopie handelt und die zustandige Verkaufsperson ihre Unterschrift GUber
den massgebenden Stempel angebracht hat, nicht auf Anhieb auszu-
machen. Bei genauem Hinsehen zeigt sich indes ein Stempel mit dem Inhalt
"A. A.S", wobei das fehlende "..." vage erkennbar ist. Entgegen der
Vorinstanz stimmen die Glaubigerbezeichnungen im Rechtséffnungsgesuch,
dem Zahlungsbefehl und dem Rechtsoffnungstitel entsprechend uUberein.
Die Tatsache, dass die Gesuchstellerin in der Korrespondenz mit der Ge-
suchsgegnerin den Firmennamen A.  A.S teilweise mit"A1._  A.S"
abgekurzt und Bezug auf das konkrete Ladengeschaft "D._ " genommen
hat, andert daran nichts. Dieses Vorgehen diente offensichtlich der Verein-
fachung und der besseren Lesbarkeit der Korrespondenz. Dass mit den Ab-
klrzungen eine Verschleierung der Glaubigerschaft erreicht werden sollte,
ist nicht ersichtlich. Unabhangig davon hat der Rechtsoffnungsrichter ohne-
hin lediglich die Ubereinstimmung der Glaubigerbezeichnung auf dem
Rechtséffnungsgesuch, dem Zahlungsbefehl und dem Rechtséffnungstitel
zu Uberprufen. Hierlber bestehen - wie erwahnt - keine berechtigten Zweifel.
Eine Abweisung des Rechtsdffnungsgesuches zufolge fehlender Identitat
zwischen dem Berechtigten und dem Betreibenden fallt daher ausser Be-

tracht.

Der Vollstandigkeit halber sei angemerkt, dass die Vorinstanz im Zweifelsfall
gehalten gewesen ware, der Gesuchstellerin die Mdoglichkeit zur Ausrau-
mung von allfalligen Unklarheiten im Zusammenhang mit einer unklaren Par-
teibezeichnung zu geben. Entgegen der Vorinstanz ist nicht ersichtlich, wo-
rin ein Verstoss gegen die Vorschriften von Art. 221 ZPO bestehen soll. Be-
mangelt werden konnte einzig die Qualitat der Fotokopie des Rechtsoff-
nungstitels. Ein solcher Mangel ware aber ohne Weiteres im Rahmen von
Art. 132 Abs. 2 ZPO behebbar.

Da im erstinstanzlichen Verfahren keine Stellungnahme der Gesuchsgegne-
rin eingeholt worden ist, ist die Sache zur Durchfihrung des Verfahrens und

neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurickzuweisen.



Kosten- und Entschadigungsfolgen

Abschliessend ist Gber die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu befinden.

Im Falle eines Ruckweisungsentscheides kann sich die Rechtsmittelinstanz
damit begnugen, lediglich ihre Gerichtskosten festzusetzen und deren Ver-
teilung sowie den Entscheid Uber eine allfalige Parteientschadigung der
Vorinstanz zu Uberlassen, d.h. vom definitiven Ausgang des Verfahrens ab-
hangig zu machen (Art. 104 Abs. 4 ZPO; KUKO ZPO-Schmid, Art. 104 N 7).
In diesem Sinne sind die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens in An-
wendung von § 48 i.V.m. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 500.— festzulegen.
Die Verteilung sowie der Entscheid Uber eine allfallige Parteientschadigung

wird der Vorinstanz Uberlassen.

Es wird beschlossen:

Das Urteil des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht
Zurich, Audienz, vom 11. Dezember 2014, wird aufgehoben und die Sache
wird zur Durchfihrung des Verfahrens und neuer Entscheidung an die Vor-

instanz zurickgewiesen.
Die zweitinstanzliche Entscheidgebihr wird auf Fr. 500.— festgesetzt.

Die Entscheidung Uber eine allfallige Parteientschadigung im Beschwerde-
verfahren sowie die Verteilung der Prozesskosten des Beschwerdeverfah-

rens wird dem neuen Entscheid der Vorinstanz vorbehalten.

Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Einzelgericht im summa-
rischen Verfahren am Bezirksgericht Zurich, Audienz, je gegen Empfangs-

schein.

Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenitztem Ablauf der Rechtsmit-

telfrist an die Vorinstanz zuriick.



5. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG.

Es handelt sich um eine vermégensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert betragt
weniger als Fr. 30'000.—.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.
Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG.

Zlrich, 12. Mai 2015

Obergericht des Kantons Zurich
l. Zivilkammer

Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. L. Stlinzi

versandt am: js



	Beschluss vom 12. Mai 2015
	Erwägungen:
	1. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Dies wird mit dem Charakter der Beschwerde begründet, die sich als ausserordentliches Rechtsmittel im Wesentlichen auf ...

	Es wird beschlossen:
	1. Das Urteil des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Zürich, Audienz, vom 11. Dezember 2014, wird aufgehoben und die Sache wird zur Durchführung des Verfahrens und neuer Entscheidung an die Vor-instanz zurückgewiesen.
	2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 500.– festgesetzt.
	3. Die Entscheidung über eine allfällige Parteientschädigung im Beschwerdeverfahren sowie die Verteilung der Prozesskosten des Beschwerdeverfahrens wird dem neuen Entscheid der Vorinstanz vorbehalten.
	4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Einzelgericht im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Zürich, Audienz, je gegen Empfangsschein.
	5. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (...

